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Der Antikensammler und Galerist Urs Berner 
(Name geändert) hat jeden Grund, sich zu 
 ärgern. Er beschäftigte sich ein Leben lang mit 
ägyptischen, griechischen und römischen 
 Altertümern, macht aber gegenwärtig bei der 
Einfuhr ägyptischer Objekte äusserst unan
genehme Erfahrungen mit dem Bundesamt 
für Kultur (BAK). Dieses verlangt von den 
 Importeuren eine Selbstdeklaration, ob ein 
antiker Gegenstand ein Kulturgut 
und damit «bedeutungsvoll» sei 
oder nicht. Bedeutungsvoll meint 
gemäss Erläuterung des BAK, dass 
ein Objekt als «Kulturgut» bei
spielsweise «museumswürdig» sei.

«Kein Kulturgut»

Eine beim Londoner Auktionshaus 
Bonhams gekaufte ägyptische Dolo
mitSchale aus der ersten bis zwei
ten Dynastie (3000 bis 2650 v. Chr.) 
beurteilte Berner mit guten Grün
den nicht als «Kulturgut». Denn 
solche antiken Gebrauchsgegen
stände – hier zum Kaufpreis von 
2600 Franken – werden jährlich zu 
Dutzenden gehandelt. Ein Kultur
gut im Sinne des UnescoÜberein
kommens von 1970 hingegen ist das 
von jedem Staat aus religiösen oder weltlichen 
Gründen als «bedeutungsvoll bezeichnete 
Gut». Auch die Umsetzung in na tionales 
Recht, nämlich ins Kulturgütertransfergesetz 
(KGTG) von 2003 mit zugehöriger Verord
nung, betont das Adjektiv «bedeutungsvoll». 
Das Bundesamt für Kultur behauptet indessen 
auf seiner Website, archäo logische Gegenstän
de seien ausnahmslos bedeutungsvoll. Doch 
eine dermassen aus ufernde Auslegung durch 
Bundesbeamte findet im Kulturgütertrans
fergesetz keinerlei Entsprechung.

Dafür sollte das Bundesamt gemäss Kultur
gütertransfergesetz den in Kunsthandel und 
Auktionswesen tätigen Personen sowie weite
ren interessierten Kreisen Auskünfte in Fra
gen des Kulturgütertransfers erteilen. Doch 
genau diesem Auftrag verweigert sich das BAK 
und will in konkreten Fällen weder «Gut
achter» noch Auskunftsstelle sein – ein wenig 
bürgerfreundliches Verhalten, das Kunstlieb
haber Urs Berner ebenfalls sauer aufstösst.

Weil Berners Spediteur die ägyptische Stein
schale bei der Einfuhr als «kein Kulturgut» de
klariert hatte, flatterte ihm eine Strafanzeige 
der Zollverwaltung ins Haus. Auftragsgemäss 

hatte sich der Zoll nämlich bei der BAK 
Fachstelle Internationaler Kulturgütertrans
fer über die Einfuhr des ägyptischen Objekts 
aus Grossbritannien erkundigt und angefragt, 
ob eine  Widerhandlung im Sinne des Kultur
gütertransfer gesetzes vorliege.

Unter Berufung auf einen Staatsvertrag von 
2011 wandten sich die Kultur beamten in Bern 
ohne  eigene Beurteilung wegen der ägypti

schen Schale hinter dem Rücken des Eigen
tümers an die Botschaft Ägyptens. Diese ant
wortete, das Stück stamme aus einer «alten 
ägyptischen Zivilisation» und sei «Ergebnis 
von illegalen Ausgrabungen», vermutlich in 
der Oase von BahariyaGiza. Ohne diese Be
hauptung kritisch zu würdigen, schrieb das 
Bundesamt für Kultur die ägyptische Stel
lungnahme unbesehen für die eigene ab. Und 
obwohl am Nil solche Steinschalen sehr häufig 
gefunden wurden und Altertümer seit Napo
leon nach Europa gelangt sind, stufte es sie als 
«bedeutungsvoll» und als «besonders ge
schützt» ein. Der finanzielle Wert sei dabei 
«nicht relevant»; der Spediteur habe es unter
lassen, die Objekte als Kulturgüter zu dekla
rieren.

Verstoss gegen Staatsvertrag

Ganz im Stil von Richtern unterstellte das 
Bundesamt für Kultur dem Spediteur eine 
«unrichtige oder fehlende  Deklaration» in
klusive Strafandrohung von «Gefängnis oder 
Busse». Er habe einen Straftatbestand be
gangen, und sein Auftraggeber sei allenfalls 
zur Verantwortung zu ziehen. 

Aufgrund von mehreren konkreten Fällen lässt 
sich folgendes Verhaltensmuster des BAK nach
weisen: Dieses holt bei der ägyptischen Bot
schaft in der Schweiz eine Stellungnahme dazu 
ein, ob es sich bei den am Zoll fest gehaltenen 
Kunstgegenständen um ein bedeutendes Kul
turgut handelt – auch wenn das Exportland gar 
nicht Ägypten ist. Die entsprechende Antwort 
dieses Staates, in dem Menschenrechte und 

 Demokratie äusserst eingeschränkt 
sind, übernimmt das Bundesamt 
dann wortgetreu für die eigene Stel
lungnahme. Dies verstösst eindeutig 
gegen den Staatsvertrag, der in Arti
kel 1 festhält, dass es um rechtswidrig 
«aus dem Hoheitsgebiet der einen 
Vertragspartei ausgeführte und in 
das Hoheitsgebiet der anderen einge
führte Altertümer und ihre Rückfüh
rung» geht. Eine  Einfuhr aus Gross
britannien gehört nicht zum Inhalt 
des Staatsvertrags mit Ägypten.

Statt eine eigene, unabhängige 
Beurteilung vorzunehmen, lassen 
Schweizer Kulturbeamte einzig 
Ägypten entscheiden, was ein be
deutendes ägyptisches Kulturgut 
sei. Dabei ist dieses rechtsstaatlich 
problematische Land selbstver

ständlich Partei und hat alles Interesse, mög
lichst jeden archäologischen Fund zu einem 
bedeutsamen kulturgeschichtlichen Zeugnis 
hochzustemmen. Es ist stossend, dass Ange
stellte der Bundesverwaltung sich nicht auf 
 ihre eigentliche Aufgabe besinnen, sondern 
dem Ausland in die Hände spielen,  eigene Bür
ger und deren  legalen Handel kriminalisieren 
und sie um ihre Eigentumsrechte bringen.

Handeln gegen die eigenen Bürger

Antikensammler Urs Berner hat sich nicht wie 
manche andere zu einer Busse verdonnern 
 lassen, sondern sich einen Anwalt genommen. 
Das Verfahren gegen den Spediteur ist inzwi
schen von der Staatsanwaltschaft eingestellt 
worden. Belegt ist aber, dass das Bundesamt für 
Kultur sich nicht eigenständig und selbst
bestimmt dem Vollzug von  nationalen Ge
setzen widmet, sondern im Ausland nachfragt, 
wie unsere Gesetze auszulegen seien. Dies zeigt 
mehr als nur eine ausufernde Interpretation 
von Staatsver trägen: nämlich ein systemati
sches Handeln der Bundesverwaltung gegen 
das Eigentum der Schweizer Bürger und die 
Souveränität des eigenen Staates. g

Gehilfen eines Unrechtsstaats
Das Bundesamt für Kultur holt bei der Einfuhr ägyptischer Altertümer aus Grossbritannien 
 Stellungnahmen bei Ägypten ein. Gesetz, Souveränität und Eigentumsrechte bleiben auf der Strecke.  
Von Christoph Mörgeli

Ägypten bestimmt, Schweiz übernimmt: Staatspräsident alSisi.


